
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Enrico Komning, Leif-Erik Holm, 
Dr. Malte Kaufmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion AfD
– Drucksache 20/842 –

Geschäftsaufgaben aufgrund des Gesetzes zur Änderung des 
Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am 20. Mai 2021 hat der Bundestag den Gesetzentwurf (Bundestagsdruck-
sache 19/27630) der Bundesregierung für das Gesetz zur Änderung des Tier-
schutzgesetzes – Verbot des Kükentötens beschlossen. Damit hat das Parla-
ment das bisher übliche, millionenfache Töten von hauptsächlich männlichen 
Hühnerküken verboten. Die Fragesteller begrüßen diesen Schritt ausdrücklich.

Laut Bericht der „Tagesschau“ ergeben sich aus diesem Verbot jedoch Proble-
me für die betroffenen Betriebe (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbrau
cher/kueken-gefluegelhalter-tierschutz-101.html). Der Chef des Bundesver-
bands Ei befürchtet ein Sterben der Brütereien. Von 22 Betrieben hätten min-
destens drei schon aufgegeben (ebd.).

Zwar gibt es als Alternative zum Kükentöten, unter anderem das sogenannte 
Seleggt-Verfahren, wobei das Brutei am neunten Tag untersucht, die männli-
chen Küken noch vor dem Schlüpfen aussortiert und zu Tierfutter verarbeitet 
werden. Laut Antwort der damaligen Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 75 auf Bundestagsdrucksache 19/12120 vom 31. Juli 2019 wollte die 
Firma SELEGGT das Verfahren den Brütereien als kostenneutrale Dienstleis-
tung zur Verfügung stellen. Die Kosten sollten über ein Lizenzverfahren vom 
Lebensmittelhandel getragen werden. Auf diesen Kenntnisstand verweist die 
damalige Bundesregierung auch in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 19/18278 (S. 6) und in der Gesetzesbegründung auf 
Bundestagsdrucksache 19/27630 (S. 12) vom 17. März 2021. Laut dem Ge-
setzentwurf auf Bundestagsdrucksache 19/27630 (S. 13) soll der Mehrauf-
wand, der durch die Geschlechtsbestimmung entsteht, dabei von den 2 436 Ei-
erpackstellen getragen werden.

Trotzdem können es sich nach einem weiteren Bericht der „Tagesschau“ vor 
allem kleinere Brütereibetriebe nicht leisten, auf Alternativen umzusteigen 
(https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/kuekentoeten-verbot-probl
eme-101.html). Kaum eine Brüterei wolle in die Technologie der Geschlechts-
bestimmung investieren, denn gemäß dem Gesetz sei der heutige Standard ab 
dem 1. Januar 2024 nicht mehr einsetzbar. Ab diesem Zeitpunkt wäre die Ge-
schlechtsbestimmung im Brutei spätestens noch am sechsten Tag erlaubt. Das 
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Töten von Hühnerembryos ab dem siebten Bebrütungstag wird verboten, da 
laut Begründung (Bundestagsdrucksache 19/27630, S. 10) ab dem siebten Be-
brütungstag „die beginnende Entwicklung des Schmerzempfindens nicht aus-
zuschließen“ ist.

Laut Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 19/27630 (S. 16) gibt es bis 
jetzt keine Verfahren, mit denen das Geschlecht eines Hühnerembryos bereits 
vor dem siebten Bebrütungstag bestimmt werden kann. Diese sollen erst bis 
Ende 2023 praxisreif und einsetzbar sein. Die damalige Bundesregierung gab 
in ihrer Begründung an, durch die schnelle Umsetzung des neuen Standards 
vermeiden zu wollen, dass „Anreize gesetzt werden, zunächst in Verfahren zur 
Geschlechtsbestimmung, die nach dem siebten Bebrütungstag ansetzen, zu in-
vestieren“.

 1. Entspricht es dem aktuellen Kenntnisstand der Bundesregierung, dass 
den Brütereien das Seleggt-Verfahren kostenneutral angeboten wird (vgl. 
Vorbemerkung der Fragesteller)?

a) Wenn ja, woran liegt es nach Ansicht der Bundesregierung, dass eini-
ge Betriebe laut o. g. Bericht der „Tagesschau“ nicht in diese Metho-
de investieren wollen?

b) Wenn nicht, welche Kosten entstehen Brütereien, die das Seleggt-
Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Hühnerembryos anwen-
den wollen?

Die Fragen 1 bis 1b werden gemeinsam beantwortet.
Nach Kenntnis der Bundesregierung entstehen Brütereien durch den Einsatz 
des fraglichen Verfahrens keine Kosten. Die Anbieterin des Verfahrens erhebt 
Lizenzgebühren von den Eierpackstellen. Zu Frage 1a liegen der Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse vor.

 2. Wie viele Brütereien gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit 
in Deutschland (bitte in einer Tabelle jeweils den Namen, den Sitz nach 
Bundesland und Gemeinde, die Größe des Betriebes als Angabe des Jah-
resumsatzes und die Anzahl der Mitarbeiter angeben)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor, die über folgende 
Tabelle hinausgehen, welche auf Daten des Statistischen Bundesamtes für das 
Jahr 2021 basiert.

Fassungsvermögen der Brutanlagen
in Brut-Eiern Anzahl der Brütereien

1 000 bis 10 000  3
mehr als 10 000 bis 20 000  4
mehr als 20 000 bis 50 000  1
mehr als 50 000 bis 100 000  7
mehr als 100 000 bis 200 000  8
mehr als 200 000 bis 500 000  8
mehr als 500 000 23
Insgesamt 54
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 3. Welche dieser Brütereien wenden nach Kenntnis der Bundesregierung 
derzeit das Seleggt-Verfahren oder vergleichbare Methoden an, um Eier 
mit männlichen Embryonen auszusortieren?

 4. Welche Brütereien haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit In-
krafttreten des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot 
des Kükentötens den Betrieb aufgegeben, Insolvenz angemeldet oder an-
gekündigt, dergleichen in Zukunft tun zu müssen (wenn bekannt, bitte 
auch die von den Betrieben genannten Ursachen angeben)?

 5. Welche Brütereien haben nach Kenntnis der Bundesregierung angekün-
digt, aufgrund des Gesetzes ihren Betrieb teilweise oder ganz ins Aus-
land zu verlegen?

 6. Wie viele Arbeitnehmer sind von den Geschäftsaufgaben der Brütereien 
seit Inkrafttreten des Gesetzes nach Kenntnis der Bundesregierung je-
weils betroffen, und wie gestaltet sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung nach aktuellem Stand deren weitere berufliche und finanzielle Zu-
kunft?

Die Fragen 3 bis 6 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

 7. Steht die Bundesregierung in Kontakt mit den betroffenen Betrieben 
(vgl. Vorfrage), dem Bundesverband Ei oder anderen Verbänden, um die 
Frage zu klären, wie auf die Geschäftsaufgabe reagiert werden kann, und 
wenn ja, welche Maßnahmen werden diskutiert?

Die Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang bilaterale Anfragen von 
Verbänden und Betrieben beantwortet. Diesbezüglich sind seitens der Bundes-
regierung keine speziellen Maßnahmen vorgesehen.

 8. Welche Unternehmen oder Institute forschen derzeit nach Kenntnis der 
Bundesregierung an den Verfahren, mit denen das Geschlecht eines Hüh-
nerembryos bereits vor dem siebten Bebrütungstag bestimmt werden 
kann, und mit welchen EU-, Bundes- oder Ländermitteln werden diese 
Unternehmen oder Institute nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils 
in welcher Höhe unterstützt?

 9. Plant die Bundesregierung, die Forschungsförderung in diesem Gebiet 
über die in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdruck-
sache 19/18278 genannte hinaus auszuweiten, und wenn ja, auf welche 
Weise, und in welchem Umfang?

10. Plant die Bundesregierung, die Forschungsförderung der Alternativen 
zur Geschlechtsbestimmung der Hühnerembryos, also der Bruderhah-
naufzucht und der Nutzung von Zweinutzungshühnern, über die in ihrer 
Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/18278 ge-
nannte hinaus auszuweiten, und wenn ja, auf welche Weise, und in wel-
chem Umfang?

Die Fragen 8 bis 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Was die Geschlechtsbestimmung im Brut-Ei betrifft, fördert die Bundesregie-
rung ein Vorhaben der Projektpartner Universität Leipzig und SELEGGT 
GmbH. Zuschussempfänger ist die Universität Leipzig. Die bewilligten Förder-
mittel belaufen sich auf rund 2,4 Mio. Euro. Davon entfallen rund 800 000 Eu-
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ro auf eine Laufzeitverlängerung und Mittelaufstockung hinsichtlich der An-
wendung des Verfahrens vor dem siebten Bebrütungstag. Das Vorhaben endet 
nach derzeitigem Stand mit Ablauf des Jahres 2023. Des Weiteren hat die 
Bundesregierung Kenntnis von der Förderung eines anderen Verfahrens durch 
das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz und verweist hierzu auf die von dessen Website abrufbaren Informa-
tionen (https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilunge
n/otte-kinast-meilenstein-beim-ausstieg-aus-dem-kukentoten-195105.html).
Bezüglich Zweinutzungshühnern stellt sich der aktuelle Stand gegenüber den 
Ausführungen auf der genannten Drucksache zwischenzeitlich wie folgt dar: 
Die Vorhaben „Zweinutzungshühner im Ökolandbau – Zucht und Potentialer-
mittlung geeigneter Herkünfte sowie Umsetzung in die Praxis“ sowie „Innova-
tive Wege der regionalen nachhaltigen Nutzung tiergenetischer Ressourcen 
beim Haushuhn“ laufen seit Februar 2020 bzw. März 2020 und enden nach der-
zeitigem Stand mit Ablauf des Jahres 2026 bzw. des Februars 2023. Einschließ-
lich des abgeschlossenen Vorhabens „Konzeption einer Ökologischen Hühner-
zucht – mit besonderer Beachtung einer möglichen Zweinutzung“ summieren 
sich die von der Bundesregierung über das Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau (BÖLN) bereitgestellten Fördermittel auf rund 5,1 Mio. Euro.
Eine Ausweitung der dargestellten Forschungsförderung der Bundesregierung 
wird derzeit hinsichtlich Zweinutzungshühnern vorbereitet, wobei es um Mit-
telaufstockungen für laufende Vorhaben und ein neues Vorhaben geht.

11. Bezieht sich die Schätzung der Mehrkosten von 1 bis 3 Cent pro Ei, wel-
ches einem Betrieb entstammt, der ein Verfahren zur Geschlechtsbestim-
mung im Brutei nutzt (siehe Bundestagsdrucksache 19/27630, S. 12), auf 
die derzeit gängigen Verfahren der Geschlechtsbestimmung oder auf die 
geplanten Verfahren, die eine Geschlechtsbestimmung schon vor dem 
siebten Bruttag vornehmen können?

Die infrage stehende Schätzung, welche die Bundesregierung auf der genannten 
Drucksache zitiert, bezieht sich ausweislich der Quelle auf den Sachstand des 
endokrinologischen Verfahrens der SELEGGT GmbH im Jahr 2019 und damit 
auf eine Geschlechtsbestimmung am neunten Bebrütungstag (vgl. https://core.a
c.uk/download/294763586.pdf, S. 113).

12. Um welchen Betrag werden die Mehrkosten pro Ei nach Schätzung der 
Bundesregierung steigen, wenn die geplanten Verfahren, die eine Ge-
schlechtsbestimmung schon vor dem siebten Bruttag ermöglichen, die al-
ten Verfahren der Geschlechtsbestimmung ablösen?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

13. Plant die Bundesregierung, die Anschaffung und/oder den Betrieb dieser 
neuen Verfahren zu fördern oder zu erleichtern, und wenn ja, auf welche 
Weise?

Die Bundesregierung hat keine entsprechenden Pläne.
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14. Welche Eierpackstellen haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot 
des Kükentötens den Betrieb aufgegeben, Insolvenz angemeldet oder an-
gekündigt, dergleichen in Zukunft tun zu müssen (wenn bekannt, bitte 
auch die von den Betrieben genannten Ursachen angeben)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

15. Entstehen den Eierpackstellen neben dem auf Bundestagsdrucksache 
19/27630 (S. 13) genannten Erfüllungsaufwand von durchschnittlich 
jährlich 60 600 Euro weitere Kosten, wenn sie auf Verfahren zur Ge-
schlechtsbestimmung von Hühnerembryos umsteigen, insbesondere Ver-
waltungskosten oder Kosten der technischen Umstellung bei der Imple-
mentierung der Verfahren?

Zum infrage stehenden Erfüllungsaufwand liegen der Bundesregierung gegen-
über der genannten Bundestagsdrucksache keine neuen Erkenntnisse vor.

16. Ab welchem Schwangerschaftstag ist es nach Kenntnis der Bundesregie-
rung nicht auszuschließen, dass der menschliche Embryo eine beginnen-
de Entwicklung des Schmerzempfindens zeigt?

17. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um das Töten von 
menschlichen Embryos, die bereits über beginnendes Schmerzempfinden 
verfügen, zu verhindern oder zu verbieten?

Die Fragen 16 und 17 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Entwicklungszeitpunkt eines beginnenden Schmerzempfindens beim 
menschlichen Embryo wird kontrovers diskutiert. Der aktuelle Stand der For-
schung liefert hierzu nur wenig belegtes Wissen. Eigene Erkenntnisse liegen 
der Bundesregierung hierzu nicht vor. Insofern plant die Bundesregierung der-
zeit auch keine Maßnahmen, die an ein Schmerzempfinden anknüpfen. Die 
Strafbarkeit eines Schwangerschaftsabbruchs ist in den §§ 218 ff. des Strafge-
setzbuches geregelt.
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